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Änderung Kommunikationsweg für 
Informationen zum EWR-Währungsum-
rechnungsentgelt bei Kartenzahlungen 
mit der 

Sparkassen-Card (Debitkarte)
Sparkassen-Card Debit Mastercard 
(Debitkarte)
Mastercard (Kreditkarte)
Mastercard Basis (Debitkarte)
Visa Card (Kreditkarte)
Visa Basis (Debitkarte)

Sparkasse Neuss
Oberstraße 110-124
41460 Neuss
USt-IdNr. DE 120 683 590

Name Karteninhaber:

Belastungskonto IBAN:

Kartennummer:

Ab dem 19.04.2021 gilt: 
Sowohl bei der ersten im Monat ausgelösten Bargeldauszahlung mit der Debitkarte an fremden Geldautomaten in Fremdwährung als 
auch beim ersten Einsatz der Debitkarte im Monat zum Bezahlen in Fremdwährung (Zahlung an der Verkaufsstelle) - im EWR und jeweils 
in einer anderen EWR-Währung als dem Euro - wird die Sparkasse zur Erinnerung den Prozentsatz des Währungsumrechnungsentgelts 
elektronisch wie folgt übermitteln:

– Benachrichtung –

als Kontowecker-Nachricht "EWR-Währung"

E-Mailnachricht an folgende Adresse:

Bei Änderungen dieser Kontaktdaten ist der Karteninhaber verpflichtet, der Sparkasse unverzüglich die geänderten Daten 
mitzuteilen.

SMS an folgende Mobilfunknummer:

Bei Änderungen dieser Kontaktdaten ist der Karteninhaber verpflichtet, der Sparkasse unverzüglich die geänderten Daten 
mitzuteilen.

Push-Nachricht für die Sparkassen-App. Für den Empfang der Push-Nachricht ist - soweit noch nicht geschehen - die Installation 
der Sparkassen-App durch den Karteninhaber auf dessen Smartphone erforderlich.

Ergänzend gelten die Bedingungen des Kontoweckers (siehe Anlage).

als Nachricht für die S-ID-Check-App

Für den Empfang der Nachricht ist die Installation der S-ID-Check-App und die Registrierung dieser Debitkarte erforderlich.

Keine Übermittlung: Der Karteninhaber verzichtet widerruflich auf die Benachrichtigung über die Höhe des Währungsumrechnungs-
entgelts bei Bargeldauszahlung mit der Debitkarte bzw. Einsatz der Debitkarte in einer von der Währung des Belastungskontos 
abweichenden EWR-Währung.

Der vereinbarte Kommunikationsweg oder der Verzicht auf die Information gilt entsprechend für alle anderen oder zukünftig an diesen 
Karteninhaber von der Sparkasse ausgegebene Debit- und Kreditkarten, die über dasselbe Belastungskonto abgerechnet werden.
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Welche Entgelte für die Kartennutzung im EWR vereinbart wurden, ergibt sich aus den Vertragsunterlagen bzw. dem Preis- und Leis-
tungsverzeichnis der Sparkasse.

– Mit Unterschrift(en) – 
Ort, Datum

Unterschrift des Karteninhabers

Ort, Datum

Unterschrift gesetzl. Vertreter (bei Minderjährigkeit des Karteninhabers)

– Ohne Unterschrift(en) – 

Ort, Datum


